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EU-DSGVO

Kapitel 3 - Rechte der betroffenen Person

Artikel 19 - Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Loschung
personenbezogener Daten oder der Einschrankung der Verarbeitung

Der Verantwortliche teilt allen Empfangern, denen personenbezogenen Daten offengelegt wurden,
jede Berichtigung oder Léschung der personenbezogenen Daten oder eine Einschrankung der
Verarbeitung nach Artikel 16, Artikel 17 Absatz 1 und Artikel 18 mit, es sei denn, dies erweist sich als
unmaglich oder ist mit einem unverhaltnismaligen Aufwand verbunden. Der Verantwortliche
unterrichtet die betroffene Person Uber diese Empfanger, wenn die betroffene Person dies verlangt.

Passende Erwagungsgriinde

66 - Recht auf Vergessenwerden

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemal ein nicht ausschliel8liches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieruber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel03/artikel19?rev=1521290927 Gedruckt 06.07.2026 05:41


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel03/artikel16
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel03/artikel17
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel03/artikel18
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr066

	[EU-DSGVO]
	EU-DSGVO
	Kapitel 3 - Rechte der betroffenen Person
	Artikel 19 - Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung
	Passende Erwägungsgründe





